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Betrifft

Wahl und Wiederwahl der Schiedspersonen flir den Bezirk 4 Minster - Albachten

Beratungsfolge

26.02.2015 Bezirksvertretung Munster-West Entscheidung

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

1. Als Schiedsperson fir den Bezirk 4 Minster — Albachten/Mecklenbeck wird wiedergewahlt
Frau Sabine Matzel
Frau Matzel ist 56 Jahre alt und wohnt im Bezirk Albachten

2. Als stellvertretende Schiedsperson fur den Bezirk 4 Minster — Albachten/Mecklenbeck wird
gewahlt

Herr Wolfgang Gouterney

Herr Gouterney ist 38 Jahre alt und wohnt im Bezirk Albachten

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Kosten und Folgekosten entstehen.

Begriindung:
Zu1.
Frau Matzel ist bereits seit 15 Jahren als Schiedsfrau im Bezirk Munster — Albachten tatig.

Im Februar 2015 endet ihre aktuelle Amtszeit.
Aus diesem Grund ist eine Wiederwahl erforderlich.
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Frau Matzel hat sich bereit erklart, im Falle ihrer Wiederwahl durch die Bezirksvertretung
Muinster — West, weiterhin als ehrenamtliche Schiedsfrau im Bezirk Minster — Albachten tatig zu
sein.

Zu 2.

Die Amtszeit der stellvertretenden Schiedsfrau Heidtrud Meyer — Brenken endet ebenfalls im
Februar 2015.

Frau Meyer - Brenken steht leider flir eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfligung.

Aus diesem Grund ist eine Neuwahl erforderlich.

Herr Gouterney hat sich bereit erklart, im Falle seiner Wahl durch die Bezirksvertretung, das Amt
der stellvertretenden Schiedsperson zu ibernehmen.
Weitere Personen, die fur dieses Ehrenamt in Frage kédmen, sind hier nicht bekannt.

Fir das Amt der Schiedsperson kommt in Frage, wer nach Personlichkeit und Fahigkeit daflir ge-
eignet ist. Das Schiedsamtsgesetz vom 16.12.1992 bestimmt, dass Schiedsperson nicht sein

kann, wer die Fahigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher Amter nicht besitzt oder unter Betreuung steht.

Schiedsperson darf nicht sein, wer das 30. Lebensjahr nicht vollendet hat, in dem Schiedsamtsbe-
zirk nicht seinen Wohnsitz hat und durch sonstige gerichtliche Anordnung in der Verfiigung Uber
sein Vermdgen beschrankt ist. Zur Schiedsperson soll nicht gewahlt oder wiedergewahlt werden,

wer das 70. Lebensjahr vollendet hat.

Die vorgenannten Voraussetzungen, die an die Verleihung eines solchen Ehrenamtes geknupft

sind, werden von Frau Matzel und Herrn Gouterney erfullt.

l. V.

Paal

V/0055/2015



	aktdatum
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

